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Stellungnahme Omnibus-Initiative: Notwendige parallele bankaufsichtliche Anpassungen ,  

24. März 2025  

◼ Die mit der CRR III (Capital Requirements Regulation) vorgesehenen ESG-Offenlegungs-

anforderungen für alle Institute sowie das neue ESG-Meldewesen sollten im Omnibus-

Kontext jetzt auf den Prüfstand gestellt werden, damit Unternehmen wirksam von 

bürokratischen Lasten befreit sowie unnötige Aufwände für viele deutsche Institute und 

mittelbar für Unternehmen bereits vor Beginn der Erstanwendung verhindert werden 

können. 

◼ Durch die Reduzierung der Zahl der zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten 

Unternehmen entsteht eine Datenlücke. Damit Entlastungen für Unternehmen tatsächlich 

greifen und ein Trickle-Down-Effekt vermieden wird, ist es unerlässlich, dass bankspezifische 

Berichtspflichten (Säule-3-Offenlegung) parallel angepasst werden.  

◼ Die Ausgestaltung der neuen Anforderungen zum ESG-Meldewesen sollte zunächst 

zurückgestellt werden. Grundsätzlich halten wir die Berücksichtigung von relevanten ESG-

Risiken im Rahmen der Säule 2 für ausreichend. Weiterführende Meldeanforderungen nach 

Art. 430 lit. h CRR sind nicht erforderlich. 

◼ Mindestens sollte der Anwendungsbereich für die Säule 3-ESG-Offenlegung (Art. 

449a CRR) mit dem der CSRD in Einklang gebracht werden. Einerseits sollten 

Institute, die nicht der CSRD unterliegen, auch explizit aus dem Anwendungsbereich des Art. 

449a CRR (und ESG-Meldewesen, Art. 430 lit. h CRR) ausgenommen werden, andererseits 

sollten sich die granularen Vorgaben des EBA ITS – insbesondere in den quantitativen 

Templates – ausschließlich auf die Risikopositionen gegenüber den Geschäftspartnern 

beziehen, die selbst CSRD-berichtspflichtig sind.  

◼ Um schnell Klarheit zu schaffen und unnötige Doppelarbeiten zu vermeiden, sollte die 

geplante Anpassung des EBA ITS zu Art. 449a CRR bis auf weiteres ausgesetzt 

werden. Gleichzeitig sollte die deutsche Aufsicht deutlich kommunizieren, dass Institute, 

die bislang nicht dem Anwendungsbereich des Art. 449a CRR unterlagen, in Ermangelung 

eines angepassten delegierten Rechtsaktes (EBA ITS) von einer Offenlegung zu ESG b. a. w. 

absehen können („no action letter“).  

◼ Institute ohne TaxonomieVO-Berichtspflicht sollten Taxonomie-Angaben auch weder 

offenlegen noch melden müssen. Dies sollte von vornherein in den EBA ITS berücksichtigt 

werden. 

◼ Darüber hinaus sollen Taxonomie-Templates schnellstmöglich aus den aktuellen Vorgaben 

für die Säule-3-Offenlegung der großen Institute gestrichen werden. Im Sinne des 

„reporting only once“-Prinzips sollten diese Templates ausschließlich im CSRD-Bericht und 

nicht im Säule-3-Bericht offengelegt werden müssen. Die EBA hat ihre Green Asset Ratio-

Templates an die Taxonomie-Änderungen aus 2023 nicht angepasst. Nunmehr werden im 

Rahmen des Have-your-say neue Anpassungen konsultiert. Wenn die Mehrfachoffenlegung 

bleibt, sind die Institute mit Doppelarbeiten und aufgrund der Verzögerungen bei der 

EBA/EU-Kommission mit abweichenden Vorgaben verschiedener Behörden/Rechtsakte 

konfrontiert. 

◼ Die im Zuge der Omnibus-Initiative vorgesehenen bzw. geplanten Anpassungen haben 

Auswirkungen auf die Datenverfügbarkeit im Risikomanagement. Die EBA Guidelines on the 

Management of ESG risks sollten Änderungen aus der Omnibus-Initiative berücksichtigen. 

Aus diesem Grund sollte der Anwendungsbeginn der EBA-Leitlinien verschoben 
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werden, bis Klarheit über die mit den Guidelines korrespondierenden Regelwerke herrscht. 

Dem sollten ausreichend lange Fristen für die Umsetzung folgen. 

 

Begründung:  

Derzeit sind nur große Institute verpflichtet, ESG-Informationen im Rahmen von Säule 3 

offenzulegen. Mit der geänderten CRR wird der Anwendungsbereich auf alle Institute, 

unabhängig von ihrer Größe, ausgeweitet. Zudem wird für alle CRR-Kreditinstitute ein ESG-

Meldewesen eingeführt. Damit kommen neue Anforderungen auf alle Institute zu, auch solche, 

die außerhalb des CSRD-Anwendungsbereichs sind bzw. sein werden. Dies sollte verhindert 

werden. 

 

Die Offenlegung im Rahmen der Säule 3 umfasst Informationen zur Taxonomie und 

Informationen, die auch Teil der CSRD-Berichterstattung sind. Wenn der Anwendungsbereich 

der CSRD (und damit der Taxonomie) angepasst wird, sollte sichergestellt werden, dass die 

Berichtspflichten nicht durch die Hintertür über die Säule 3 bzw. ESG-Meldewesen eingeführt 

werden oder bestehen bleiben. Sonst würden Institute Daten von Geschäftspartnern benötigen, 

die selbst nicht CSRD-berichtspflichtig sind. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Säule-3-Offenlegung und Einführung eines ESG-Meldewesens (welches lt. EBA-Aussagen auf 

den derzeitigen Säule-3-Anforderungen beruhen soll) verschärft die Situation. 

 

Aufgrund von Anforderungen an das Risikomanagement (EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe 

und -überwachung, umgesetzt in den MaRisk) ist es für Banken und Sparkassen erforderlich, 

Daten bei KMU anzufordern, um potenzielle, mit der Kreditvergabe verbundene, ESG-Risiken 

einschätzen zu können. Derzeit ist unklar, ob der von der KOM noch zu entwickelnde Standard 

für eine freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung (Value Chain Cap) ausreichend sein wird, 

auch die Datenanforderung für das Risikomanagement abzudecken.  

 

Würden diese Aspekte zum Meldewesen, Offenlegung und Risikomanagement nicht 

berücksichtigt, würde der Trickle-Down-Effekt nicht verringert, da die meldenden Institute  

nur aufgrund dessen Einzelkundendaten von ihren Firmenkunden, auch außerhalb des CSRD-

Scopes, erheben müssten. Für KMU würden die Datenanforderungen vermutlich sogar steigen, 

da alle Institute – auch die nicht CSRD-pflichtigen – Daten auch fürs ESG-Meldewesen 

benötigen würden.  

 

Schätzungen können zwar (mit Ausnahme der Taxonomie) grundsätzlich herangezogen 

werden, diese sind jedoch ohne eine hinreichend große Datenbasis ebenfalls nicht möglich  

bzw. werden im Rahmen von Prüfungen angezweifelt. Zudem dürfte die Aussagekraft eines 

ESG-Meldewesens, welches weitgehend auf Annahmen beruht, nur sehr eingeschränkt sein.  

 


